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Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung


Sehr geehrte Frau Valenti,
sehr geehrte Frau Stemig,

mit Schreiben vom 10.04.2015 hatten Sie uns einen Fragenkatalog zu der von uns durchgeführten Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes übersandt. Der Beantwortung der Einzelfragen möchten wir eine kurze Darstellung des von uns gewählten Vorgehens voraus schicken.

Der Ruhrverband folgt seit Anfang des Jahres den Empfehlungen zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung (Stand 02/12). Danach sind Arbeitsgebiete korruptionsgefährdet, bei denen durch entscheidungserhebliches Verhalten von Beschäftigten Dritte Vorteile von bedeutendem Wert erhalten können. Besonders korruptionsgefährdet ist in der Regel ein Arbeitsgebiet, bei dem durch entscheidungserhebliches Verhalten von Beschäftigten Dritte bedeutende Vorteile erhalten können und das mit mindestens einer der folgenden Tätigkeiten verbunden ist:
· Tätigkeiten, die mit häufigen Außenkontakten verbunden sind, vor allem durch Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten,
· Bewirtschaften von Haushaltsmitteln im größeren Umfang, Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Subventionen, Fördermitteln oder sonstigen Zuwendungen,
· Erteilen von Auflagen, Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen und Ähnlichem, Festsetzen und Erheben von Gebühren,


· Bearbeiten von Vorgängen mit behördeninternen Informationen, die für Andere nicht bestimmt sind.

Bei besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten soll
· nach dem erstmaligen Feststellen der besonderen Korruptionsgefährdung,
· nach organisatorischen oder verfahrensmäßigen Änderungen,
· nach Änderungen der Aufgabeninhalte oder
· nach spätestens fünf Jahren 
eine Risikoanalyse durchgeführt werden. Hierzu werden für das jeweilige Arbeitsgebiet die einzelnen Arbeitsabläufe und Prozesse in Hinblick auf das konkrete Korruptionsrisiko sowie die bestehenden Sicherungen im Hinblick auf deren Wirksamkeit untersucht. Anschließend wird bewertet, ob für die Risiken im notwendigen Maße wirksame Sicherungen bestehen. Wird Handlungsbedarf festgestellt, ist zu prüfen, wie die Aufbau-, Ablauforganisation und/oder die Personalzuordnung zu ändern sind. In diesem Fall enthält die Risikoanalyse Vorschläge und/oder die Anordnung zusätzlicher Maßnahmen.

Zu den Empfehlungen zur Korruptionsprävention ist eine Arbeitshilfe veröffentlicht worden. Die Handreichung der AG Standardisierung zur Feststellung besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete (Stand 01/12) soll als Arbeitshilfe bei der Feststellung der besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete dienen. Danach werden alle Arbeitsplätze anhand der Organisationspläne erfasst und auf eine mögliche (besondere) Korruptionsgefährdung anhand der Kriterien der Empfehlungen (s.o.) geprüft. Alle Organisationseinheiten erhalten
· ein Anschreiben mit Erläuterung der Zielsetzung der Erhebung, der Voraussetzungen für eine Einstufung als potentiell (besonders) korruptionsgefährdet sowie eine detaillierte Ausfüllanleitung für die Fragebögen,
· einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung (Anlage 2 der Handreichung; Spalte 1 bedeutet für sich allein bereits die Einstufung als [einfach] korruptionsgefährdet),
· einen ergänzenden Fragebogen zur Risikoanalyse (Anlage 5 der Handreichung), der nur für die Arbeitsplätze gesondert auszufüllen ist, die als Ergebnis des Fragebogens zur Selbsteinschätzung eine besondere Korruptionsgefährdung aufweisen.

Für die Arbeitsplätze, die nach dem Fragebogen zur Selbsteinschätzung (abstrakt) besonders korruptionsgefährdet sind, ist eine Risikoanalyse durchzuführen. Wesentliche Erkenntnisse für die Risikoanalyse lassen sich aus dem ergänzenden Fragebogen zur Risikoanalyse gewinnen (Anlage 5 der Handreichung), anhand dessen sich ein geringes, mittleres oder hohes Risikopotential ermitteln lässt. Die vorgeschlagene Bewertung soll einen Anhaltspunkt für eine eigene Bewertung bieten und muss erforderlichenfalls an die Besonderheiten der Organisationseinheit bzw. deren Aufgaben angepasst werden.

Wird Handlungsbedarf festgestellt, werden Vorschläge zur Minimierung des Korruptionsrisikos erarbeitet. Anhand der verschiedenen Fragekomplexe der Anlage 5 der Handreichung ist über Ergänzungsmaßnahmen zu entscheiden. Dabei ist insbesondere zu prüfen, wie die Aufbau-,   Ablauforganisation und/oder die Personalzuordnung zu ändern sind.

Die Ergebnisse werden zusammengestellt und in einem „Risikoatlas“ dokumentiert. Der Risikoatlas soll regelmäßig gepflegt und fortgeschrieben werden. Es wird empfohlen, in die Dokumentation der Ergebnisse auch die Feststellungen zu nicht oder nur (einfach) korruptionsgefährdeten Arbeitsplätzen/ Dienstposten bzw. Tätigkeiten aufzunehmen.

Die Anlagen 2 und 5 der Handreichung wurden an die Organisationsstruktur des RV angepasst und sind als „Bewertungsmatrix besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete“ (Anlage 1) und „Ergänzender Fragebogen zur Risikoanalyse“ (Anlage 2) als Anlagen beigefügt. Diese wurden an alle Organisationseinheiten versendet und waren nach Bearbeitung zur einheitlichen Erfassung und Auswertung an unsere Innenrevision zu senden. Die Dienstanweisung "Verhütung und Bekämpfung von Korruption", die im Jahr 2000 vom Vorstand beschlossen wurde und ebenfalls in Anlage 3 beigefügt ist, wurde entsprechend angepasst.

Die Auswertung durch Innenrevision und die sich dem anschließende Bewertung unter Einbezug der Stabsstelle Recht und dem Vorstand ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend können einige Ihrer Fragen leider noch nicht beantwortet werden. Im Übrigen erlauben wir uns bei einzelnen Fragen auf die beigefügten Anlagen zu verweisen.

1.	Feststellung der korruptionsgefährdeten Bereiche (§ 19 KorruptionsbG) und Kontrollmechanismen
1.1	Welche Kriterien haben Sie zu Grunde gelegt zur Feststellung, welche Bereiche korruptionsgefährdet sind?
Siehe „Bewertungsmatrix besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete“ (Anlage 1) sowie die allgemeine Definition unter Pkt. 1.2 der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption.
1.2	Welche Arbeitsplätze sind in Ihrem Haus als korruptionsgefährdet eingestuft worden?
Unter Pkt. 1.2 der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption findet sich eine abstrakte Erfassung der beim Ruhrverband potentiell gefährdeten Bereiche. Die in diesem Jahr erstmals versandten Fragebögen zur individuellen Bestimmung der korruptionsgefährdeten Arbeitsplätze sind noch nicht abschließend ausgewertet. 
1.3	Wieviel Beschäftigte sind in korruptionsgefährdeten Bereichen beschäftigt?
Noch nicht abschließend ausgewertet (s.o.).
1.4	Welche Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen wenden Sie in Abhängigkeit vom Grad der Korruptionsgefährdung an?
Unter Pkt. 2 der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption sind entsprechende Maßnahmen genannt. Die konkrete Anwendung der Maßnahmen und Mechanismen wird in das Ermessen der LeiterInnen der Organisationseinheiten gestellt. Die Notwendigkeit einer Abstufung der Maßnahmen und Mechanismen in Abhängigkeit vom Grad Korruptionsgefährdung ist Bestandteil der abschließenden Bewertung der internen Abfrage.
1.5	Wie stellen Sie sicher, dass das Vieraugenprinzip (§ 20 KorruptionsbG) angewendet wird?
Das Vieraugenprinzip ist unter Pkt. 2.2 der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption ausdrücklich genannt. Beschaffungs- und Bestellvorgänge sowie die Rechnungsabwicklung sind in einem Workflow des computergestützten kaufmännischen Rechnungssystems vorgegeben und sehen eine Freigabenotwendigkeit durch die Vorgesetzten vor. Durch eine im System integrierte Stochastik werden zufällige Prüfungen durch die Innenrevision sichergestellt.
1.6	Mit welchen Maßnahmen und in welchen Zeitabständen sensibilisieren Sie Ihre Beschäftigten?
Die Dienstanweisung wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und den Beschäftigten zur Kenntnis gegeben. Die LeiterInnen der Organisationseinheiten sind gemäß Pkt. 2.1 der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption gehalten das Thema „Korruption“ regelmäßig zu behandeln. Zuletzt fand im Januar 2015 eine entsprechende Sensibilisierungsmaßnahme für einen größeren Teil der Beschäftigten auf Betriebsanlagen statt. Auf der Führungskräftetagung Anfang des Jahres war ein externer Referent zu diesem Thema geladen.

2.	Personalrotation in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen (§ 21 KorruptionsbG)
2.1	Wie stellen Sie sicher, dass die Verwendungszeit von maximal 5 Jahren nicht überschritten wird?
Zum 01.01.2011 hat eine Umstrukturierung der Verbandsorganisation stattgefunden. Die Notwendigkeit erneuter Rotation in 2016 wird derzeit geprüft.
2.2	Sofern eine Rotation nicht stattfindet:
	2.2.1	Bitte teilen Sie die Gründe dafür mit.
	Da die abschließende Auswertung der internen Abfrage noch nicht vorliegt, kann zu einem Absehen von Rotation noch nicht Stellung genommen werden.
	2.2.2	Bitte geben Sie an, welche Maßnahmen zur Kompensation getroffen worden sind.
	s.o.

3.	Vergabeverfahren
3.1	Welche Präventionsmaßnahmen wenden Sie bei Vergabeverfahren an?
Neben der der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption existieren umfangreiche Vergaberichtlinien für den Ruhrverband, die wir ebenfalls in Anlage (4) beifügen. Unter 2.6.2 der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption sind  besondere Regelungen für den Bereich der Freihändigen Vergaben formuliert. Darüber hinaus sind Wertgrenzen gesetzt, oberhalb derer Auftragsvergaben immer zuvor von der Innenrevision geprüft werden. Unterhalb der Wertschwellen stellt eine im computergestützten kaufmännischen Rechnungssystem generierte Stochastik sicher, dass zufällige Prüfungen durch die Innenrevision vorgenommen werden.
3.2	Wie stellen Sie die erforderlichen Anfragen an die Informationsstelle bezüglich Eintragungen von Bieterinnen und Bietern (§ 8 KorruptionsbG) sicher?
Die Notwendigkeit von Anfragen an die Informationsstelle ist sowohl in der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption (Pkt. 2.6.2.3) als auch in den Vergaberichtlinien für den Ruhrverband (Pkt. 9.3) geregelt.

4.	Anzeigepflicht
4.1	Wie stellen Sie sicher, dass die Vorgaben des § 12 KorruptionsbG erfüllt werden? (Dienstanweisung etc.)
Das Verhalten bei Auftreten eines Korruptionsverdachtes ist unter Pkt. 4 der der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption geregelt.
4.2	Wie kommen Sie der Sicherstellung der Anzeigepflicht nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nach (§ 18 KorruptionsbG)?
Gemäß § 3 Abs. 1 des Tarifvertrages haben die Beschäftigten über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeits-verhältnisses hinaus. Weitere Regelungen sind auf Grund des mangelnden Beamtenstatus der Angestellten des RV entbehrlich.

5.	Veröffentlichungspflicht über Mitgliedschaften, Beraterverträge etc. (§ 16 KorruptionsbG)
5.1	Wie stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Angaben von den Mitgliedern Ihrer Organe erhalten?
Die entsprechenden Angaben werden vom Vorsitzenden des Verbandsrates abgefragt. Da der Verbandsversammlung bis zu 152 Delegierte angehören, ist eine Abfrage sowie Veröffentlichung der unter § 16 KorruptionsbG genannten Angaben unverhältnismäßig, da der tatsächlichen Aufwand um ein vielfaches größer als die Einflussmöglichkeit in einem derart mitgliedsstarkem Organ ist. Insofern wird § 16 KorruptionsbG nicht auf die Verbandsversammlung angewendet. 
5.2	Wo veröffentlichen Sie die Angaben der Leiter sowie der Organmitglieder?
Die Angaben des Vorstands werden der Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Auf der Homepage des Ruhrverbandes werden zudem die Namen der Mitglieder des Verbandsrates aufgeführt und mit links zu ihren entsendenden Einrichtungen/Unternehmen versehen.


Mit freundlichen Grüßen
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